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B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. FEURSTEIN 
und Genossen an den Bundesminister für Ge­
sundheit und Umweltschutz betreffend Re­
präsentationsausgaben (Nr. 1587/J) 

In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen 
gestellt~ 

"1) Wie hoch war im Jahre 1980 in Ihrem Ressortbereich 

der Aufwand, der gemäß den bis zum Jahr 1979 geltenden Buch­
haltungsvorschriften unter Post-Nr. 7232 "Repräsentationsaus­
gabenV9 gebucht hätte werden müssen und nunmehr auf anderen 
Postnummern abgerechnet wird? 

2) Wie hoch war im Jahre 1980 in Ihrem Ressort der Aufwand~ 
der lediglich unter der Post-Nr. 7232 o'Repräsentationsausgaben" 
gebucht wurde? 

3) Wie hoch war somit im Jahr 1980 der tatsächliche Gesamt­
aufwand für Repräsentationen und wie lauten die Vergleichssummen 

für 1978 und 1979? 

4) Auf welchen Konten bzw. unter welchen Postnummern werden 
in Ihrem Ressort Aufwendungen, die bis 1979 unter der Konto- bzw. 
Post-Nummer 7232 tURepräsentationsausgaben9t gebucht wurden, nun­
mehr gebucht? 

5) Wie hoch waren die Aufwendungen auf diesen Konten bzw. 
Postnummern in den (.Tahren 1978, 1979 und 1980?IU 
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Ich beehre mich p diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Mit Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 13. Jänner 1967, 
Zl. 100.370-1/679 wurde der vom Bundesministerium für Finanzen 
i~ Einvernehmen mit dem Rechnungshof erstellte Kontenplan 
des Bundes mitWirkung vom 1. Jänner 1968 für die Haushai tsführung 

des Bundes für verbindlich erklärto Die für die Verrechnung im 
Sinne des VEG, BGBl.Nr. 277/1925, bzw. der BHV, BGBl.Nr. 118/1926, 
maßgeblich gewesene Rubrikenordnung wurde im Zuge der Umstellung 
der Haushaltsverrechnung des Bundes auf elektronische Datenver­

arbeitung durch den vorgenannten Kontenplan ersetzt. Der Konten­
plan, der eine nach Ausgabenarten aufgegliederte Verrechnung der 
Bundesausgaben ermöglicht, sieht unter anderem auch die Post 
7232 fORepräsentationsausgabenU vor. Der Begriff Repräsentations­
ausgaben ist in einem entsprechenden Hinweis ,zu dieser Post er­
läutert,. Die Veranschlagung und Verrechnung von Repräsentations­

ausgaben erfolgte daher ab diesem Zeitpunkt im Einklang mit 
diesen Hinweisen. Ausgelöst durch unterschiedliche Auffassungen 

hinsichtlich des Begriffes Repräsentationsausgaben zwischen 
prüfenden und geprüften Stellen, ja sogar innerhalb des Prüfungs­
vorganges anläßlich des Berichtes des RechnungShofes über die 
Durchführung besonderer Akte der Gebarungsprüfung hinsichtlich 
der Gebarungsgruppe 8 uOAufwendungen" - Laufende Gebarung (Er­
messensausgaben) des Bundesfinanzgesetzes 1977 wurden die Hin­
weise zur Post 7232 "Repräsentationsausgaben't entsprechend genauer 
und umfassender und die Abgrenzung zu den nicht als Repräsenta­
tionsausgaben zu klassifizierenden Ausgaben deutlicher gefaßt, 
wobei über die Neufassung im wesentlichen das Einverständnis 
des Rechnungshofes erzielt wurde9 Die Vera:::>.schlagung und Ver­
rechnung der Repräsentationsausgaben erfolgte daher ab dem 
Bundesvoranschlag 1980 auf Grund der neugefaßten Hinweise im 
Kontenplan des Bundes zur Post 7232. 
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Die in der Einleitung zur Anfrage vertretene Ansicht, 

daß die Neufassung des Kontenplans eine Verschleierung des 

Umfanges der echten Repräsentationsaufwendungen bewirke, 

entspricht somit nicht den Tatsachen. 

Ich beehre mich daher p im konkreten folgendes mitzu­

teilen: 

Zu 1) bis 5)~ 

Die Verrechnung der Aufwendungen für Repräsentations­
ausgaben erfolgte auf Grund der jeweils gültigen Hinweise 

im Kontenplan des Bundes zur Post 7232. Die Aufwendungen be­

trugen demnach für den ho. Ressortbereich im Jahre 1979 

354.007,--3 und im Jahre 1980 597.946,--3. Die beträchtliche 
Ausgabenstei.gerung gegenüber 1979 ist auf vermehrte Repräsen­

tationsverpflichtungen anläßlich des Österreichbesuches aus­
ländischer Regierungsmitglieder und Behördenvertreter (z'.B. 

US-Gesundheitsminister Patricia ROBERTS-HARRI3, BRD-Minister 

für Jugend, Familie und Gesundheit Antje HUBER) sowie anläß­

lieh internationaler Fachveranstaltungen in Wien (z.B. OECD­

Arbeitstagung, WHO-Workshop, 1. Tagung der UN-Suchtgift­
kommission) zurückzuführen. 

Jene Ausgaben, die bis zum Jahre 1979 bei der Post 7232 

mi tverrechnet wurden und auf Grund der Änderung des Konten­

planes ab dem Jahr 1980 bei anderen sachlich zuständigen Posten 
mitverrechnet werden, sind nicht gekennzeichnet. Eine nachträg­

liche Erfassung dieser Ausgaben ist - weil mit Repräsentatio~s­

aufwendungen in keinem Zusammenhang stehend - nicht möglich. 

Bezüglich des ;Erfolges des Jahres 1980 wird, unter Himve:s 

auf Artikel 121 Absatz 2 B-VG bemerkt, daß der Bundesrec~u~€S­
abschluß 1980 bisher nicht in parlamentarische Verhandlung ge­
nommen worden ist. Er ist daher für eine öffentliche Diskussion 

noch nicht zu verwenden. 

Der Bundesminister: (' 

(jth:~L 
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